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BETREFF  Änderung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung (AEAO) 
   

   BEZUG  TOP 6 und 10 der Sitzung AO III/2017; 
TOP 4, 18, 20.2, 20.4, 20.5 und 20.8 der Sitzung AO IV/2017 
TOP I/7 und I/10 der Sitzung KSt/GewSt II/2017 

   GZ  IV A 3 - S 0062/17/10005 
DOK  2018/0057098 

  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird der Anwendungserlass zur Abgabenordnung vom 31. Januar 2014 (BStBl I 
S. 290), der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 18. Januar 2018 (BStBl I S. 204) geändert 
worden ist, mit sofortiger Wirkung wie folgt geändert: 
 
1. Der AEAO zu § 31a wird wie folgt geändert: 
 

a) Der Nummer 1 wird folgender Absatz angefügt: 
 

„Der Begriff „Betroffener“ in § 31a AO ist derselbe wie in § 30 AO. Danach 
ist Betroffener nicht nur der Beteiligte des Verfahrens, zu dessen Durchführung 
die Mitteilung erfolgen soll, sondern auch jeder Andere, dessen personen-
bezogene Daten durch § 30 AO geschützt werden (z. B. Geschäftsführer, 
Geschäftspartner, Arbeitnehmer, Empfänger von Zahlungen und/oder anderen 
Vorteilen).“ 

 
b) Die Nummer 2.1 wird wie folgt gefasst: 

 



 
Seite 2  „2.1 Illegale Beschäftigung  

Illegale Beschäftigung liegt u. a. dann vor, wenn Ausländer ohne eine erfor-
derliche Genehmigung arbeiten oder beschäftigt werden (illegale Arbeit-
nehmerbeschäftigung, z. B. § 404 Abs. 1, Abs. 2 Nrn. 3, 4, 20 und 26 SGB III, 
§§ 15, 15a, 16 Abs. 1 Nr. 2 AÜG, §§ 10, 10a und 11 SchwarzArbG) oder 
Arbeitnehmer von einem Arbeitgeber an einen Dritten gewerbsmäßig zur 
Arbeitsleistung überlassen werden, obwohl eine erforderliche Erlaubnis nach 
dem AÜG nicht vorliegt oder die Überlassung gesetzlich nicht gestattet ist 
(unerlaubte Arbeitnehmerüberlassung, z. B. § 16 Abs. 1 Nrn. 1, 1a, 1b, 2a und 
7b AÜG, § 23 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 AEntG, § 21 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 
MiLoG).“ 

 
c) In der Nummer 2.4 wird die Angabe „§ 10 Abs. 5 AÜG“ durch die Angabe 

„§ 8 Abs. 5 AÜG“ ersetzt. 
 

d) Der Nummer 3.3 wird folgender Absatz angefügt: 
 

„Mitteilungen an Strafverfolgungsbehörden oder Offenbarungen in einem 
Strafverfahren wegen strafrechtlicher Verfehlungen im Falle der Arbeit-
nehmerüberlassung gestattet § 31a Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe 
aa AO nicht.“ 

 
 e) Der Nummer 4.3 wird folgender Absatz angefügt: 
 

„Mitteilungen an Strafverfolgungsbehörden oder Offenbarungen in einem 
Strafverfahren wegen strafrechtlicher Verfehlungen im Falle des Leistungs-
missbrauchs gestattet § 31a Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb AO 
nicht.“ 

 
2. In der Nummer 2.3 des AEAO zu § 42 wird die Angabe „H 36 KStH 2006“ durch die 

Angabe „H 8.5 KStH 2015“ ersetzt. 
 
3. Der Nummer 2.6 des AEAO zu § 52 wird folgender Satz angefügt: 
 

„Satz 2 gilt auch für den Fall, dass die zuständige Finanzbehörde den Antrag ablehnen 
möchte, es sei denn es ergibt sich aus anderen, nicht aus der Regelung des § 52 Abs. 2 
Satz 2 AO resultierenden Gründen, dass der Antragsteller die Voraussetzungen der 
Gemeinnützigkeit nicht erfüllt.“ 

  



 
Seite 3  4. Der AEAO zu § 64 wird wie folgt geändert: 

 
a) In der Nummer 3 wird die Angabe „(vgl. R 16 Abs. 5 KStR)“ durch die 

Angabe „(vgl. R 4.1 Abs. 2 Satz 5 KStR 2015 i.V.m. R 5.7 Abs. 5 Satz 4 
KStR 2015)“ ersetzt. 

 
b) Die Nummer 26 wird wie folgt gefasst: 

 
„26. § 64 Abs. 5 AO gilt nur für Altmaterialsammlungen (Sammlung und 

Verwertung von Lumpen, Altpapier, Schrott). Zahngold ist kein 
Altmaterial. Die Regelung gilt nicht für den Einzelverkauf gebrauchter 
Sachen (Gebrauchtwarenhandel). Basare und ähnliche Einrichtungen 
sind deshalb nicht begünstigt (vgl. BFH-Urteil vom 11.2.2009, 
I R 73/08, BStBl II S. 516).“ 

 
5. Der AEAO zu § 87a wird wie folgt geändert: 
 

a) In der Nummer 3.1 des AEAO zu § 87a werden die Wörter „i.S.d. § 2 Nr. 3 des 
 SigG (BStBl 2001 I S. 351)“ gestrichen. 

 
b) die Nummer 3.4 wird wie folgt gefasst: 

 
„3.4 Bei der Signierung darf eine Person ein Pseudonym nur verwenden, 

wenn sie ihre Identität der Finanzbehörde nachweist (§ 87a Abs. 3 
Satz 3 AO). Die Signierung mit einem Wahlnamen, dem die Funktion 
des bürgerlichen Namens zukommt, bleibt hiervon unberührt.“ 

 
6. Nach der Regelung des AEAO vor §§ 87b bis 87e wird folgende neue Regelung zu 

§ 87d eingefügt: 
 

„AEAO zu § 87d - Datenübermittlungen an Finanzbehörden im Auftrag 
 

1. Natürliche Person als Auftraggeber 
 

1.1 Bei der Identifizierung einer natürlichen Person als Auftraggeber sind 
festzustellen:  
- Name (d. h. Nachname und mindestens ein Vorname), Geburtsort, 

Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und Anschrift. 
 



 
Seite 4  1.2 Die Identifizierung ist anhand eines gültigen Personalausweises oder Reise-

passes vorzunehmen. 
2. Juristische Personen und Personengesellschaften als Auftraggeber 

 
2.1 Bei juristischen Personen und Personengesellschaften - mit Ausnahme der 

Gesellschaften bürgerlichen Rechts - als Auftraggeber sind festzustellen: 
- Firma, Name oder Bezeichnung, Rechtsform, Registernummer (soweit 

vorhanden), Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung und 
Mitglieder des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter. 

- Ist ein Mitglied des Vertretungsorgans oder der gesetzliche Vertreter 
eine natürliche Person, sind Name (d. h. Nachname und mindestens ein 
Vorname), Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und 
Anschrift zu erheben. 

- Ist ein Mitglied des Vertretungsorgans oder der gesetzliche Vertreter 
dagegen eine juristische Person, sind deren Firma, Name oder 
Bezeichnung, Registernummer (soweit vorhanden) und Anschrift des 
Sitzes oder der Hauptniederlassung zu erheben. 

- Unabhängig von der Rechtsform ist es bei mehr als fünf Vertretern 
ausreichend, dass lediglich Angaben zu fünf Vertretern erhoben 
werden, soweit diese in öffentliche Register eingetragen sind bzw. bei 
denen eine Identifizierung gemäß Nr. 1.2 des AEAO zu § 87d statt-
gefunden hat. 

 
2.2 Bei Gesellschaften bürgerlichen Rechts als Auftraggeber sind festzustellen:  

- Name (d. h. Nachname und mindestens ein Vorname), Geburtsort, 
Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und Anschrift der Gesellschafter 
(anstatt der gesetzlichen Vertreter). Bei mehr als fünf Gesellschaftern 
ist es ausreichend, dass lediglich Angaben zu den fünf Gesellschaftern 
mit den größten Beteiligungen bzw. Entscheidungsbefugnissen erhoben 
werden, soweit bei diesen eine Identifizierung gemäß Nr. 1.2 des 
AEAO zu § 87d stattgefunden hat (entsprechend Nr. 11.1 Satz 1 
Buchstabe k des AEAO zu § 154). 

 
2.3 Die Identifizierung ist wie folgt vorzunehmen: 

- Auszug aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister oder einem 
vergleichbaren amtlichen Register oder Verzeichnis (z. B. Partner-
schaftsregister, Vereinsregister, Berufsregister), 

- Einsichtnahme in ein amtliches Register oder Verzeichnis oder 
- Gründungsdokumente (z. B. Gesellschaftsvertrag) oder gleichwertige 

beweiskräftige Dokumente. 



 
Seite 5  2.4 Bei Gesellschaften bürgerlichen Rechts ist die Überprüfung des Namens der 

Gesellschafter anhand des Gesellschaftsvertrags nebst Gesellschafterlisten 
vorzunehmen. Im Falle der Nichtvorlage eines Gesellschaftsvertrags nebst 
Gesellschafterlisten sind die einzelnen Gesellschafter der Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts als natürliche Personen zu identifizieren. 

 
3. Die bei der Identifizierung erhobenen Angaben sind aufzuzeichnen und 

aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist bestimmt sich nach § 87d Abs. 2 
Satz 4 AO. Für die Dauer der Aufbewahrungsfrist besteht auch eine Pflicht zur 
Herstellung der Auskunftsbereitschaft. 

 
4. Aus einem Personalausweis oder Reisepass sind Ausweis-/Pass-Nummer und 

Ausstellungsdatum aufzuzeichnen und aufzubewahren. Die Anfertigung und 
Aufbewahrung einer Ablichtung ist dabei nur zulässig, soweit dies nach dem 
GwG oder einer anderen gesetzlichen Bestimmung zugelassen oder vorge-
schrieben ist.  

 
5. Bei Auszügen aus dem Handelsregister genügt eine Anfertigung und Auf-

bewahrung einer Ablichtung. Gleiches gilt für die Anfertigung eines Aus-
drucks, wenn elektronisch geführte Register- oder Verzeichnisdaten eingesehen 
werden (z. B. Ausdruck des Registerblatts).  

 
6. Die Aufzeichnungen können auch auf einem elektronischen Datenträger 

gespeichert werden.“ 
 
7. Der AEAO zu § 89 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Nummer 3.6.1 wird wie folgt gefasst: 
 

„3.6.1  Die von der nach § 89 Abs. 2 Satz 2 und 3 AO zuständigen Finanz-
behörde erteilte verbindliche Auskunft ist für die Besteuerung des 
Antragstellers nur dann bindend, wenn der später verwirklichte Sach-
verhalt von dem der Auskunft zugrunde gelegten Sachverhalt nicht oder 
nur unwesentlich abweicht (§ 2 Abs. 1 Satz 1 StAuskV). Eine vom 
BZSt nach § 89 Abs. 2 Satz 3 AO rechtmäßig erteilte verbindliche 
Auskunft bindet auch das Finanzamt, das bei Verwirklichung des der 
Auskunft zugrunde liegenden Sachverhalts zuständig ist. In den Fällen 
des § 1 Abs. 2 StAuskV ist die Auskunft gegenüber allen Beteiligten 
einheitlich verbindlich (§ 2 Abs. 2 Satz 1 StAuskV). 

 



 
Seite 6  Die Bindungswirkung tritt nicht ein, wenn der tatsächlich verwirklichte 

Sachverhalt mit dem bei der Beantragung der verbindlichen Auskunft 
vorgetragenen Sachverhalt in wesentlichen Punkten nicht überein-
stimmt. Wird ein Dauersachverhalt innerhalb der zeitlichen Bindungs-
wirkung der verbindlichen Auskunft (vgl. Nr. 3.5.3 des AEAO zu § 89) 
dergestalt verändert, dass er mit dem der verbindlichen Auskunft 
zugrunde gelegten Sachverhalt in wesentlichen Punkten nicht mehr 
übereinstimmt, entfällt die Bindungswirkung der verbindlichen Aus-
kunft ohne Zutun der Finanzverwaltung ab dem Zeitpunkt der Sach-
verhaltsänderung. Entsprechendes gilt für eine von der nach § 1 Abs. 3 
StAuskV zuständigen Finanzbehörde gegenüber mehreren Antrag-
stellern einheitlich erteilte verbindliche Auskunft.“ 

 
b) Die Nummern 3.6.5 bis 3.6.8 werden wie folgt gefasst: 

 
„3.6.5  Eine verbindliche Auskunft nach § 89 Abs. 2 AO kann unter den 

Voraussetzungen der §§ 129 bis 131 AO berichtigt, zurückgenommen 
und widerrufen werden. In den Fällen des § 2 Abs. 2 Satz 1 StAuskV ist 
die Berichtigung, die Rücknahme oder der Widerruf gegenüber den 
Antragstellern einheitlich vorzunehmen. 

 
Die Korrektur einer verbindlichen Auskunft mit Wirkung für die 
Vergangenheit kommt danach insbesondere in Betracht, wenn  
- die Auskunft durch unlautere Mittel wie arglistige Täuschung, 
 Drohung oder Bestechung erwirkt worden ist oder  
- die Rechtswidrigkeit der Auskunft dem Begünstigten bekannt 

oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht bekannt war.  
 

Ist die verbindliche Auskunft von einer sachlich oder örtlich unzu-
ständigen Behörde erlassen worden, entfaltet sie von vornherein keine 
Bindungswirkung. 

 
3.6.6 Über die Fälle der §§ 129 bis 131 AO hinaus kann eine verbindliche 

Auskunft nach § 2 Abs. 4 StAuskV auch mit Wirkung für die Zukunft 
aufgehoben oder geändert werden, wenn sich herausstellt, dass die 
erteilte Auskunft unrichtig war.  

 
Eine verbindliche Auskunft ist materiell rechtswidrig und damit rechts-
widrig i.S.d. § 2 Abs. 4 StAuskV, wenn sie ohne Rechtsgrundlage oder 
unter Verstoß gegen materielle Rechtsnormen erlassen wurde oder 



 
Seite 7  ermessensfehlerhaft ist. Für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit oder 

Rechtswidrigkeit kommt es auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens, 
also der Bekanntgabe der verbindlichen Auskunft an.  

 
Eine Änderung der Rechtsprechung stellt keine Änderung der Rechts-
lage dar, weil sie die bisherige Rechtsauffassung nur richtig stellt, also 
die von Anfang an bestehende Rechtslage klarstellt. Daher ist eine ver-
bindliche Auskunft von vornherein unrichtig i.S.d. § 2 Abs. 4 StAuskV, 
wenn sie von einem nach ihrer Bekanntgabe ergangenen FG- oder 
BFH-Urteil oder einer später ergangenen Verwaltungsanweisung 
abweicht. Sie ist nicht unrichtig geworden, ihre Unrichtigkeit wurde 
lediglich erst nachträglich erkannt.  

 
Die Aufhebung oder Änderung nach § 2 Abs. 4 StAuskV steht im 
Ermessen der Finanzbehörde. Eine Aufhebung oder Änderung mit 
Wirkung für die Zukunft ist z.B. sachgerecht, wenn sich die steuer-
rechtliche Beurteilung des der verbindlichen Auskunft zugrunde 
gelegten Sachverhalts durch die Rechtsprechung oder durch eine 
Verwaltungsanweisung zum Nachteil des Steuerpflichtigen geändert 
hat.  

 
Dem Vertrauensschutz wird dadurch Rechnung getragen, dass die 
Aufhebung oder Änderung nur mit Wirkung für die Zukunft erfolgen 
darf. War der Sachverhalt im Zeitpunkt der Bekanntgabe der Auf-
hebung oder Änderung bereits im Wesentlichen verwirklicht, bleibt die 
Bindungswirkung bestehen, wenn der später verwirklichte Sachverhalt 
von dem der Auskunft zugrunde gelegten Sachverhalt nicht oder nur 
unwesentlich abweicht.  

 
In den Fällen des § 2 Abs. 2 Satz 1 StAuskV ist die Aufhebung oder 
Änderung gegenüber den Antragstellern einheitlich vorzunehmen. 

 
3.6.7  Der Steuerpflichtige ist vor einer Korrektur der verbindlichen Auskunft 

zu hören (§ 91 Abs. 1 AO). In den Fällen des § 2 Abs. 2 Satz 1 
StAuskV sind alle Antragsteller über den gemeinsamen Empfangs-
bevollmächtigten (§ 1 Abs. 2 Satz 2 StAuskV) zu hören. 

 
3.6.8  Im Einzelfall kann es aus Billigkeitsgründen gerechtfertigt sein, von 

einem Widerruf der verbindlichen Auskunft abzusehen oder die 
Wirkung des Widerrufs zu einem späteren Zeitpunkt eintreten zu 



 
Seite 8  lassen. Eine solche Billigkeitsmaßnahme wird in der Regel jedoch nur 

dann geboten sein, wenn sich der Steuerpflichtige nicht mehr ohne 
erheblichen Aufwand bzw. unter beträchtlichen Schwierigkeiten von 
den im Vertrauen auf die Auskunft getroffenen Dispositionen oder 
eingegangenen vertraglichen Verpflichtungen zu lösen vermag.  

 
In den Fällen des § 2 Abs. 2 Satz 1 StAuskV ist diese Billigkeits-
maßnahme gegenüber allen Beteiligten einheitlich zu treffen.“ 

 
8. Der AEAO zu § 110 wird wie folgt geändert: 
 

a) Nach der Nummer 2 werden folgende neuen Nummern 3 bis 5 eingefügt: 
 

„3. Das Hindernis i.S.d. § 110 Abs. 2 Satz 1 AO ist weggefallen, wenn der 
Betroffene von der Fristversäumung Kenntnis erlangt hat oder bei 
Anwendung der gebotenen Sorgfalt hätte erlangen können und müssen. 

 
4. Die Monatsfrist für den Antrag auf Wiedereinsetzung ist eine gesetz-

liche Frist i.S.d. § 108 AO und kann deshalb nicht nach § 109 AO 
verlängert werden. 

 
5. Wiedereinsetzungsgründe sind im Kern innerhalb der Antragsfrist gem. 

§ 110 Abs. 2 Satz 1 AO vorzutragen. Das erfordert eine substantiierte, 
in sich schlüssige Darstellung aller entscheidungserheblichen Umstände 
und Tatsachen, aus denen sich die schuldlose Verhinderung ergeben 
soll, innerhalb dieser Frist. Es ist zulässig, dass unklare oder unvoll-
ständige Angaben nach Ablauf der Antragsfrist noch erläutert oder 
ergänzt werden, sofern der Kern der Wiedereinsetzungsgründe inner-
halb der Antragsfrist schlüssig vorgetragen wurde. Insbesondere 
können auch Nachweise zur Glaubhaftmachung der geltend gemachten 
Wiedereinsetzungsgründe nach Fristablauf beigebracht werden. Nach 
Ablauf der Antragsfrist dürfen aber keine neuen Wiedereinsetzungs-
gründe mehr nachgeschoben und wesentliche Lücken in der Sach-
verhaltsdarstellung geschlossen werden (vgl. BFH-Urteil vom 
31.1.2017, IX R 19/16, BFH/NV S. 885, m.w.N.).“ 

 
b) Die bisherige Nummer 3 wird die neue Nummer 6. 

  



 
Seite 9  9. Der AEAO zu § 122 wird wie folgt geändert: 

 
a) In der Nummer 2.5.5 wird Satz 2 Buchstabe d wie folgt gefasst: 

 
„d) über das Vermögen der Gesellschaft, aber nicht ihrer Gesellschafter, das 

Insolvenzverfahren eröffnet worden ist - es sei denn, der Informations-
fluss zwischen dem Empfangsbevollmächtigten und den Gesellschaftern 
ist auch nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens gewährleistet und die 
Gesellschaft ist noch nicht vollbeendet;“ 

 
b) Die Nummer 3.1.3.3 wird wie folgt gefasst: 

 
„3.1.3.3 Gem. § 5 Abs. 5 VwZG kann ein Dokument auch an einen nicht in 

§ 5 Abs. 4 VwZG genannten Empfänger elektronisch zugestellt 
werden, soweit der Empfänger hierfür einen Zugang eröffnet hat (zur 
„Zugangseröffnung“ vgl. AEAO zu § 87a, Nr. 1). Für die Übermitt-
lung ist das Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signa-
tur zu versehen (§ 5 Abs. 5 Satz 3 VwZG), also auch dann, wenn für 
den zuzustellenden Verwaltungsakt die Schriftform nicht gesetzlich 
vorgeschrieben ist. Es ist gegen unbefugte Kenntnisnahme Dritter zu 
schützen (§ 5 Abs. 5 Satz 3 VwZG) und mit einem geeigneten Ver-
fahren zu verschlüsseln (§ 87a Abs. 1 Satz 3 AO).“ 

 
c) Der erste Absatz der Nummer 3.1.3.5 wird wie folgt gefasst: 

 
„3.1.3.5 Zum Nachweis der Zustellung in den Fällen des § 5 Abs. 4 und 5 

VwZG genügt das mit Datum und Unterschrift versehene 
Empfangsbekenntnis, das an die Behörde durch die Post oder 
elektronisch zurückzusenden ist (§ 5 Abs. 7 VwZG). Es kann auch 
durch Telefax übermittelt werden. Wird das Empfangsbekenntnis als 
elektronisches Dokument erteilt, bedarf es einer qualifizierten elek-
tronischen Signatur, die in diesem Fall die Unterschrift ersetzt.“ 

 
10. In der Nummer 2.4 des AEAO zu § 175 wird im Bereich Umsatzsteuer das Beispiel 

zu 14c Abs. 1 Satz 1 UStG samt Überschrift gestrichen.  
 
11. Dem ersten Absatz der Nummer 6 des AEAO zu § 191 wird folgender Satz angefügt: 
 

„Außerhalb des Insolvenzverfahrens ist wegen Ansprüchen aus dem Steuerschuld-
verhältnis ein Duldungsbescheid zu erlassen, soweit die Ansprüche nicht im Wege der 



 
Seite 10  Einrede nach § 9 AnfG geltend zu machen sind; eine Klage nach dem Anfechtungs-

gesetz ist ausgeschlossen (BVerwG-Urteil vom 25.1.2017, 9 C 30/15, BStBl 2018 II 
S. 116).“ 

 
12. Der AEAO zu § 251 wird wie folgt geändert: 
 

a) Der dritte Absatz der Nummer 2.2 wird wie folgt gefasst: 
 

Nach § 14 Abs. 1 Satz 2 InsO wird ein Insolvenzantrag nicht alleine dadurch 
unzulässig, dass die Forderung erfüllt wird. Ein von der Finanzbehörde gestell-
ter Insolvenzantrag kann weiterhin trotz Tilgung der Forderungen aufrecht 
erhalten bleiben.“ 

 
b) Der letzte Absatz der Nummer 4.4.1.1 wird wie folgt gefasst: 

 
„Der Feststellungsbescheid ist den Gesellschaftern einzeln bekannt zu geben, 
da die Gesellschaft durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufgelöst 
wird (§ 183 Abs. 2 AO). Wurde eine Empfangsvollmacht gem. § 183 Abs. 1 
Satz 1 AO erteilt, ist jedoch weiterhin eine Bekanntgabe gem. § 183 Abs. 3 AO 
an den Empfangsbevollmächtigten möglich (vgl. Nr. 2.5.5 des AEAO zu 
§ 122).“ 

 
13. In der Nummer 1 Satz 2 des AEAO zu § 357 werden die Wörter „nach dem 

Signaturgesetz“ gestrichen. 
 
14. In der Nummer 1 Satz 3 des AEAO zu § 362 werden die Wörter „nach dem 

Signaturgesetz“ gestrichen. 
 
15. In der Nummer 6 Buchstabe d des AEAO zu § 18, in den Nummern 3.1, 3.3, 3.3.1.1, 

3.3.1.3, 3.3.1.4, 3.3.1.6, 3.3.1.7 und 3.3.2.1 des AEAO zu § 89 und in den Nummern 
2.1 und 2.4 des AEAO zu § 93 werden die Wörter „Bundeszentralamt für Steuern“ 
jeweils durch die Angabe „BZSt“, in der Nummer 3.1.4.2 des AEAO zu § 122 werden 
die Wörter „Bundeszentralamt für Steuern“ durch die Angabe „BZSt“ und in der 
Nummer 3.3.1 des AEAO zu § 89 werden die Wörter „Bundeszentralamts für 
Steuern“ durch die Angabe „BZSt“ ersetzt. 

 
  



 
Seite 11  Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Es steht ab sofort für eine 

Übergangszeit auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen 
(http://www.bundesfinanzministerium.de unter der Rubrik Themen - Steuern - 
Steuerverwaltung & Steuerrecht - Abgabenordnung - AO-Anwendungserlass) zum Download 
bereit. 
 
Im Auftrag 

http://www.bundesfinanzministerium.de/

